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te weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit untereinander 
und zwischen ihren Vertragsorganen zu erkunden und wahrzu-
nehmen; 

 6. begrüßt die energischen Anstrengungen der Vertrags- 
und Unterzeichnerstaaten dieser Verträge zur Förderung ihrer 
gemeinsamen Ziele und vertritt die Auffassung, dass eine inter-
nationale Konferenz der Vertrags- und Unterzeichnerstaaten 
der Verträge über kernwaffenfreie Zonen abgehalten werden 
könnte, um die in diesen Verträgen angestrebten gemeinsamen 
Ziele zu unterstützen; 

 7. legt den für die Verträge über kernwaffenfreie Zonen 
zuständigen Behörden nahe, den Vertrags- und Unterzeichner-
staaten dieser Verträge behilflich zu sein, um die Verwirkli-
chung dieser Ziele zu erleichtern; 

 8. beschließt, den Punkt "Kernwaffenfreie südliche He-
misphäre und angrenzende Gebiete" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.  

RESOLUTION 57/74 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 143 Stimmen ohne Gegenstimme bei 23 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)127. 

 Dafür: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, Ar-
menien, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Bela-
rus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, 
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irland, Island, 
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, 
Kanada, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Lesotho, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Ma-
 
127 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Anti-
gua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Australien, Bahamas, 
Bangladesch, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Her-
zegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische 
Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, 
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eri-
trea, Fidschi, Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, 
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Irland, Is-
land, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, 
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, 
Kroatien, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, 
Mexiko, Monaco, Mosambik, Namibia, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, 
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau, 
Ruanda, Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, 
Schweiz, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, 
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, 
Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Verei-
nigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Zentralafrikanische Republik und Zypern. 

lediven, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosam-
bik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwe-
gen, Oman, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, 
Polen, Portugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Salomonen, Sambia, Sa-
moa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Schweden, Schweiz, Senegal, Seychel-
len, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, 
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Thailand, Togo, 
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Verei-
nigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, 
Zypern.  

 Dagegen: Keine. 

 Enthaltungen: Ägypten, Aserbaidschan, China, Indien, Iran (Islamische Repu-
blik), Israel, Kasachstan, Kirgisistan, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische 
Dschamahirija, Marokko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Myanmar, Paki-
stan, Republik Korea, Russische Föderation, Syrische Arabische Republik, Ta-
dschikistan, Usbekistan, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam. 

57/74. Durchführung des Übereinkommens über das 
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstel-
lung und der Weitergabe von Antipersonenminen 
und über deren Vernichtung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/54 B vom 1. De-
zember 1999, 55/33 V vom 20. November 2000 und 56/24 M 
vom 29. November 2001, 

 in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, das Leiden und 
Sterben zu beenden, das durch Antipersonenminen verursacht 
wird, die jede Woche Hunderte von Menschen, überwiegend 
unschuldige, wehrlose Zivilpersonen und insbesondere Kinder, 
töten oder verstümmeln, die wirtschaftliche Entwicklung und 
den Wiederaufbau behindern, die Rückführung von Flücht-
lingen und die Rückkehr von Binnenvertriebenen erschweren 
und noch Jahre nach ihrer Verlegung weitere schwerwiegende 
Folgen nach sich ziehen, 

 davon überzeugt, dass alles getan werden muss, um wirk-
sam und koordiniert zur Bewältigung der Herausforderung bei-
zutragen, welche die Räumung der auf der ganzen Welt ver-
legten Antipersonenminen darstellt, und ihre Vernichtung si-
cherzustellen, 

 in dem Wunsche, im Hinblick auf die Unterstützung der Be-
treuung und Rehabilitation von Minenopfern, einschließlich der 
sozialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung, ihr Mög-
lichstes zu tun, 

 erfreut über das am 1. März 1999 erfolgte Inkrafttreten des 
Übereinkommens über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, 
der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen 
und über deren Vernichtung128 und mit Befriedigung Kenntnis 
nehmend von den Bemühungen um die Durchführung des  
Übereinkommens sowie von den beträchtlichen Fortschritten, 
 
128 Siehe CD/1478. 
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die bei der Bewältigung des weltweiten Landminenproblems 
erzielt wurden, 

 unter Hinweis auf die vom 3. bis 7. Mai 1999 in Maputo ab-
gehaltene erste Tagung der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens und die in der Erklärung von Maputo bekräftigte Ver-
pflichtung zur vollständigen Beseitigung der Antipersonen-
minen129, 

 sowie unter Hinweis auf die vom 11. bis 15. September 
2000 in Genf abgehaltene zweite Tagung der Vertragsstaaten 
des Übereinkommens und auf die Erklärung der zweiten Ta-
gung der Vertragsstaaten, in der sie ihre Verpflichtung bekräfti-
gen, alle Bestimmungen des Übereinkommens umfassend und 
vollinhaltlich durchzuführen130, 

 ferner unter Hinweis auf die vom 18. bis 21. September 
2001 in Managua abgehaltene dritte Tagung der Vertragsstaaten 
des Übereinkommens und auf die Erklärung der dritten Tagung 
der Vertragsstaaten, in der sie ihre standhafte Verpflichtung be-
kräftigen, sowohl die Antipersonenminen vollständig zu besei-
tigen als auch gegen die heimtückischen und unmenschlichen 
Wirkungen dieser Waffen vorzugehen131, 

 unter Hinweis auf die vom 16. bis 20. September 2002 in 
Genf abgehaltene vierte Tagung der Vertragsstaaten des Über-
einkommens und auf die Erklärung der vierten Tagung der Ver-
tragsstaaten, in der sie ihre Verpflichtung bekräftigen, ihre An-
strengungen auf denjenigen Gebieten, die am unmittelbarsten 
mit den humanitären Hauptzielen des Übereinkommens ver-
bunden sind, weiter zu verstärken132, 

 mit Befriedigung feststellend, dass weitere Staaten das 
Übereinkommen ratifiziert haben beziehungsweise ihm beige-
treten sind, sodass jetzt insgesamt einhundertneunundzwanzig 
Staaten die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen formell 
akzeptiert haben, 

 dem Wunsch Nachdruck verleihend, alle Staaten für den Bei-
tritt zu dem Übereinkommen zu gewinnen, sowie entschlossen, 
nach besten Kräften auf seine weltweite Geltung hinzuwirken, 

 mit Bedauern feststellend, dass Antipersonenminen nach 
wie vor weltweit bei Konflikten eingesetzt werden, was 
menschliches Leid zur Folge hat und die Entwicklung in der 
Konfliktfolgezeit behindert, 

 1. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen über das 
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der 
Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernich-
tung128 noch nicht unterzeichnet haben, ihm unverzüglich bei-
zutreten; 

 
129 Siehe APLC/MSP.1/1999/1, Teil II. 
130 Siehe APLC/MSP.2/2000/1, Teil II. 
131 Siehe APLC/MSP.3/2001/1, Teil II. 
132 Siehe APLC/MSP.4/2002/1, Teil II. 

 2. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen unter-
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben, nachdrücklich auf, 
es unverzüglich zu ratifizieren; 

 3. betont, dass es wichtig ist, dass das Übereinkommen 
voll und wirksam durchgeführt und eingehalten wird; 

 4. fordert alle Vertragsstaaten nachdrücklich auf, dem 
Generalsekretär die in Artikel 7 des Übereinkommens verlang-
ten vollständigen Informationen fristgerecht zu unterbreiten, 
mit dem Ziel, die Transparenz und die Einhaltung des Überein-
kommens zu fördern; 

 5. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen noch nicht 
ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beigetreten 
sind, auf freiwilliger Basis Informationen bereitzustellen, damit 
die weltweiten Anstrengungen zur Minenbekämpfung wirksa-
mer werden; 

 6. fordert alle Staaten und anderen in Betracht kommen-
den Parteien erneut auf, im Hinblick auf die Förderung und 
Unterstützung der Betreuung, der Rehabilitation sowie der so-
zialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung von Minenop-
fern, der Aufklärungsprogramme über die Minengefahr, der 
Räumung der auf der ganzen Welt verlegten Antipersonen-
minen und der Gewährleistung ihrer Vernichtung sowie bei der 
Erzielung entsprechender Fortschritte zusammenzuarbeiten; 

 7. bittet und ermutigt alle interessierten Staaten, die Ver-
einten Nationen, die sonstigen in Betracht kommenden interna-
tionalen Organisationen oder Institutionen, die Regionalorgani-
sationen, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und die 
in Betracht kommenden nichtstaatlichen Organisationen, sich 
an dem auf der ersten Tagung der Vertragsstaaten des Über-
einkommens festgelegten und auf der zweiten, dritten und vier-
ten Tagung der Vertragsstaaten des Übereinkommens weiter 
ausgebauten Arbeitsprogramm für die Zeit zwischen den Ta-
gungen zu beteiligen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Arti-
kel 11 Absatz 2 des Übereinkommens die Vorbereitungen zu 
treffen, die für die Einberufung der fünften Tagung der Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens vom 15. bis 19. September 
2003 in Bangkok notwendig sind, und im Namen der Vertrags-
staaten und im Einklang mit Artikel 11 Absatz 4 des Überein-
kommens die Staaten, die nicht Vertragsparteien des Überein-
kommens sind, sowie die Vereinten Nationen, die sonstigen in 
Betracht kommenden internationalen Organisationen oder Insti-
tutionen, die Regionalorganisationen, das Internationale Komi-
tee vom Roten Kreuz und die in Betracht kommenden nicht-
staatlichen Organisationen zur Teilnahme an der Tagung als 
Beobachter einzuladen; 

 9. beschließt, den Punkt "Durchführung des Überein-
kommens über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der 
Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und 
über deren Vernichtung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 




